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AUSLÄNDERKLAUSELN IM LIGASPORT

1. Teil: Einleitung

A.  
Einführung
Speziell nach Niederlagen von deutschen Nationalmannschaften ist immer wieder das Statement zu hören, es fehle in Deutschland an qualifiziertem Nachwuchs, was zu einem Großteil an der Abschaffung der "Ausländerklauseln" durch das "Bosman-Urteil" des EuGH läge. Ziel dieser Arbeit ist es, eine rechtliche Einordnung der "Ausländerklauseln" vorzunehmen. Dabei soll sich kritisch mit der umfassenden Rechtsprechung des EuGH bezüglich deren Vereinbarkeit mit dem Vertragsrecht auseinandergesetzt werden. Desweiteren soll auf ein mögliches Verhältnis zwischen Ausländerklauseln und Nachwuchsförderung eingegangen werden. 

B. 
Definition Ausländerklauseln

Als "Ausländerklauseln" bezeichnet man die Regelung von Sportverbänden, nach denen die Möglichkeit der Verpflichtung und des Einsatzes von Sportlern ausländischer Nationalität in Mannschaftssportarten eingeschränkt wird.
 Diese Definition umfaßt alle Regelungen, die sich faktisch beschränkend auf den Einsatz ausländischer Sportler auswirken können, sei es durch das direkte Verbot des Einsatzes, durch eine Mindestquote deutscher Spieler, finanzielle Anreize oder anderer Mittel. In Deutschland existierten bis zum Bosman-Urteil verschiedene Arten von Ausländerklauseln. Im Fußball beispielsweise kam es von einer absoluten Beschränkung über zwei erlaubte Ausländer pro Partie schließlich Anfang der 90er Jahre zur "3+2"-Regel, die besagte, daß drei ausländische Spieler pro Spiel eingesetzt werden dürften, zuzüglich zweier Spieler, die seit fünf Jahren in Deutschland spielten, davon drei in Jugendmannschaften. Die Ausländerklauseln sind in den Reglements der Verbände enthalten.

2. Teil: Vereinbarkeit der Ausländerklauseln mit Gemeinschaftsrecht

Es stellt sich die Frage, ob die Ausländerklauseln ein rechtmäßiges Mittel darstellen, um, aus welchen Motiven auch immer, den Zugang der Ausländer zu den nationalen Sportligen zu beschränken, oder ob es zur Kollision mit dem Europäischen Vertragsrecht kommt. Dieser Frage ging der EuGH bereits 1995 im Fall "Bosman" nach. 

Exkurs: Sachverhalt Bosman

Jean-Marc Bosman war ein belgischer Berufsfußballspieler, der beim belgischen Erstligaverein "RC Lüttich" (RCL) unter Vertrag stand. Im April 1990 bot ihm der Verein an, seinen auslaufenden Vertrag für eine weitere Saison zu verlängern, allerdings zu deutlich schlechteren Konditionen, nämlich für das vom Belgischen Fußballverband URBSFA vorgeschriebene Mindestgehalt von 30.000 BFR pro Monat, 90.000 BFR weniger als zuvor. Nachdem sich Herr Bosman weigerte, diesen Vertrag zu akzeptieren, wurde er auf die Transferliste gesetzt. Auf eigenes Bemühen von Herrn Bosman hin erklärte sich der französische Zweitligist US Dünkirchen bereit, ihn zu adäquaten Bezügen zu verpflichten und schloß einen entsprechenden Vertrag mit dem Spieler ab. Zudem wurde ein Vertrag zwischen RCL und Dünkirchen geschlossen, durch den sich RCL verpflichtete, Bosman für eine bestimmte Summe für eine Saison an Dünkirchen auszuleihen - mit der Option, ihn danach für eine festgeschriebene Summe endgültig zu transferieren. Beide Verträge standen jedoch unter der aufschiebenden Bedingung, daß der Belgische Fußballverband dem Französischen Verband den Freigabeschein vor dem ersten Saisonspiel übermittelte. Da der RCL Zweifel an der Liquidität von US Dünkirchen äußerte, verweigerte die URBSFA die Übermittlung. Infolgedessen kam der Transfer nicht zustande. Zudem wurde Bosman von seinem belgischen Club gesperrt. Daraufhin klagte Herr Bosman auf Schadensersatz und stellte u.a. einen Antrag auf einstweilige Anordnung, den Antragsgegnern zu untersagen, seine Einstellung als Fußballer durch das Verlangen einer Ablösesumme zu verhindern. Nach mehreren Instanzen schließlich legte das belgische Gericht zur Klärung dem EuGH u.a. folgende Frage zur Vorabentscheidung vor: "Stehen die Art. 39, 81, 82 EG
 der Anwendung von durch Sportverbände aufgestellten Regeln entgegen, nach denen die Fußballvereine bei den vom Verband ausgerichteten Spielen nur eine begrenzte Anzahl von Berufsspielern, die Staatsangehörige anderer Mitgliedsstaaten sind, aufstellen können?" 

Der EuGH entschied, daß die Ausländerklauseln nicht mit dem europäischen Gemeinschaftsrecht vereinbar seien, da sie gegen das Gebot der Arbeitnehmerfreizügigkeit, Art. 39 EG, verstießen. Auf die Frage der Vereinbarkeit mit der Wettbewerbsfreiheit ging das Gericht trotz der Ausführungen in den Schlußanträgen von Generalanwalt Lenz
 nicht ein. Auf die Ausländerklauseln bezogen bedeutet dies, daß es jedem Verein freigestellt ist, so viele Staatsangehörige von EU-Staaten unter Vertrag zu nehmen und bei einem Spiel einzusetzen, wie er wünscht.
 

A. 
Arbeitnehmerfreizügigkeit, Art. 39 EG

Es ist zu untersuchen, ob die Ausländerklauseln, wie vom EuGH entschieden, gegen Art. 39 EG verstoßen.

I. 
Anwendbarkeit des Vertragsrechts auf sportliche Regeln

1. 
Anwendbarkeit des Vertragsrechts auf den Sport

Zuerst ist zu hinterfragen, ob das Vertragsrecht überhaupt auf den Sport anwendbar ist. Als Freizeitaktivität vieler Menschen wird der Sport in der Bundesrepublik durch verschiedene Normen verfassungsrechtlich geschützt. Zum einen umfaßt ihn der Schutzbereich des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts, Art. 2 I GG,
 zum anderen genießt der von einem Sportverband organisierte und durchgeführte Ligasport den Schutz der Vereinigungsfreiheit, Art. 9 I GG. Dient darüber hinaus die sportliche Aktivität dem Erwerb des Lebensunterhaltes, so fällt sie auch unter die Berufsfreiheit des Art. 12 I GG.
 Besonders der Schutz der Vereinigungsfreiheit des Art. 9 I GG umfaßt, daß die Sportverbände eine Autonomie bei der Organisation und Statuierung der Regelements besitzen, die sich oberster Priorität erfreut, weswegen die staatlichen Aktivitäten sich auf eine bloße Unterstützungsfunktion zu beschränken haben.
 Daher ist fraglich, ob der Gerichtshof überhaupt befugt ist, über die Belange des Sports mit ihren kulturellen und gesellschaftlichen Eigenheiten zu entscheiden. Der Gerichtshof selbst hat dies im Bosman-Urteil bejaht. Er stellte fest, daß die Ausübung des Sports unter bestimmten Bedingungen unter das Gemeinschaftsrecht fallen könne, nämlich, wenn sie zum Wirtschaftsleben i.S.v. Art. 2 EG gehört.
 Ob dies der Fall ist, soll hier zunächst unerörtert bleiben. Die Prüfung konzentriert sich vielmehr auf die generelle Richtigkeit der Beurteilung. Den Ursprung dieser vom EuGH vertretenen These findet sich in zwei früheren Entscheidungen des Gerichts, in denen es der Frage nachging, ob das Gemeinschaftsrecht auf Fragen des Sports überhaupt anwendbar sei.

Exkurs: Urteile Walrave/Koch und Donà

a. 
Das Urteil Walrave und Koch 

Hier ging es um zwei Niederländer, deren Beruf "Schrittmacher" bei "Steher-Rennen war. Es handelt sich dabei um Bahnradrennen, bei dem jeder Radfahrer einen auf einem Motorrad fahrenden Schrittmacher hat, dessen Windschatten er ausnutzen darf. Der zuständige Radsportverband hatte eine Regel aufgestellt, nach der Radfahrer und Schrittmacher Staatsangehörige derselben Nationalität sein müßten. Gegen dieses Reglement klagten die Herren Walrave und Koch, da sie der Ansicht waren, es verstöße gegen verschiedene Diskriminierungsverbote des Gemeinschaftsrechts. Damals entschied der EuGH, daß sportliche Betätigungen unter der Bedingung, daß sie Teil des Wirtschaftslebens sind, dem Gemeinschaftsrecht unterliegen könnten.

b. 
Das Urteil Donà 

Gleiches Urteil wurde im Fall "Donà" gefällt. Herr Donà wurde 1976, als der Einsatz von Ausländern in den italienischen Profiligen generell verboten war, vom Präsidenten eines italienischen Fußballclubs beauftragt, im Ausland nach qualifizierten Spielern zu suchen, die bereit wären, für seinen Verein zu spielen. Dies tat er dann auch. Den Ersatz der Kosten lehnte der Auftraggeber mit der Begründung ab, Herr Donà hätte voreilig gehandelt, da laut den Statuten des Verbandes der Einsatz von ausländischen Spielern ja ohnehin verboten sei. Daraufhin klagte Donà auf Zahlung. Das zuständige Gericht befragte den EuGH nach der Vereinbarkeit der Ausländerklauseln mit dem Gemeinschaftsrecht. Wieder wurde ausgeführt, daß sportliche Betätigungen unter oben genannter Bedingung dem Gemeinschaftsrecht unterliegen könnten.

Im Ergebnis kann gesagt werden, daß den Ausführungen des EuGH zu folgen ist und das Vertragsrecht auf den Sport grundsätzlich anwendbar ist. Grundsätzlich ist die Organisation, Überwachung und Durchsetzung sportlicher Belange keine staatliche Aufgabe. Die rechtsstaatlichen Prinzipien folgende Auslegung und Regelanwendung muß aber gewahrt bleiben. Dies geschieht aufgrund Art. 9 I GG durch die Verbände.
 Können die Verbände die verfassungsgetreue Durchsetzung aber nicht garantieren, muß sich dessen auch ein Gericht annehmen können.

2. 
Unmittelbare Drittwirkung

Es stellt sich aber eine andere Frage der Anwendbarkeit von Gemeinschaftsrecht. Die Ausländerklauseln werden vom zuständigen Verband aufgestellt. Verbände stellen, ebenso wie Vereine, privatrechtliche Subjekte dar. Demzufolge wirken die Regelungen auch nur zwischen Privatrechtssubjekten.
 Daher stellt sich die Frage, ob die Freiheiten des Europäischen Gemeinschaftsvertrages überhaupt auf das Privatrechtsverhältnis zwischen Sportler und Verband anwendbar sind. Im Urteil Walrave/Koch entschied der EuGH, daß die im Vertrag enthaltenen Diskriminierungsverbote nicht nur für Akte staatlicher Behörden gelten, sondern auch für sonstige Maßnahmen, die eine kollektive Regelung im Arbeits- und Dienstleistungsbereich enthalten.
 Er begründete die Drittwirkung der Freizügigkeit auch gegenüber privaten Verbänden mit dem "effet utile": Die Freizügigkeit wäre gefährdet, wenn Vereinigungen, die nicht dem Öffentlichen Recht unterliegen, im Rahmen ihrer rechtlichen Autonomie die Abschaffung der Schranken staatlichen Ursprungs durch Hindernisse ersetzen könnten.
 Im Fall "Donà" wurde gar explizit befunden, daß das Gemeinschaftsrecht auf die Satzungen von Sportverbänden Anwendung findet.
 Dem ist zu folgen. Gerade im Bereich der Arbeitnehmerfreizügigkeit finden sowohl öffentliche als auch private Vorschriften Anwendung, die diese beeinflussen. Allein die in Art 9. III GG anerkannte Tarifautonomie regelt die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in ganz entscheidendem Maße, so daß die Notwendigkeit besteht, Art. 39 EG auch auf solche Vorschriften anzuwenden, um das Recht der Freizügigkeit nicht auszuhöhlen.
 Zudem werden in den verschiedenen Mitgliedstaaten die Arbeitsbedingungen teils öffentlich-rechtlich, teils privatrechtlich geregelt, was bei differenzierter Behandlung eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung zur Folge hätte.
 Schließlich wird damit auch dem deutschen Rechtsverständnis Rechnung getragen, wonach die Grundrechte zwar nicht unmittelbar im Privatrecht gelten, dieses aber prägen, was dazu führt, daß sie unmittelbar anzuwenden sind und keine bürgerlich-rechtliche Vorschrift im Widerspruch zu den Grundrechten stehen darf.
  
II. 
Anwendungsbereich der Arbeitnehmerfreizügigkeit 

Da das Vertragsrecht grundsätzlich auf von Privatrechtssubjekten aufgestellte sportliche Regelungen Anwendungen finden kann, ist desweiteren zu prüfen, ob Art. 39 EG konkret auf Berufssportler Anwendung findet.
1. 
Der Arbeitnehmer

Art. 39 EG garantiert die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Gemeinschaft. Berechtigt sind nur Staatsangehörige von Mitgliedstaaten.
 Fraglich ist, wer unter "Arbeitnehmer" zu verstehen ist. Der Vertrag läßt den Begriff undefiniert. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs sind dies "Personen, die unselbstständige Tätigkeiten im Lohn- oder Gehaltsverhältnis ausüben".
 Sie müssen eine Tätigkeit im Wirtschaftsleben gem. Art. 2 EG ausfüllen.
 Das wesentliche Merkmal besteht nach Ansicht des EuGH darin, daß die Person während einer bestimmten Zeit für einen anderen nach dessen Weisung eine Leistung erbringt, für die er als Gegenleistung eine Vergütung erhält. 
 
a. 
Das weisungsgebundene Erbringen von Leistung gegen Entgelt 

Als "Leistung" versteht man alle Tätigkeiten, die einen wirtschaftlichen Wert besitzen und die auf eine gewisse Dauer, wenn auch nur eine kurze, angelegt sind.
 Daß die Leistung nach der "Weisung" eines anderen erfolgen muß, bedeutet, daß der Arbeitnehmer unter der Aufsicht eines Dritten steht, dessen Anordnung bezüglich der Arbeitszeit und der zu erbringenden Leistung er befolgen muß. Grund für dieses Merkmal liegt in der Abgrenzung zu den selbstständigen und freiberuflichen Tätigkeiten, die vom sachlichen Schutzbereich der Niederlassungs- oder Dienstleistungsfreiheit, nicht jedoch von dem der Arbeitnehmerfreizügigkeit, umfaßt werden.
 Als "Entgelt" wird jede Art der Gegenleistung definiert, welcher der Charakter einer Vergütung zukommt. Dazu zählt primär natürlich die Bezahlung mit Geld, aber auch die Sachleistung.
 Hält man sich nur mal vor Augen, daß die heutigen Bundesligaspieler ein Vermögen dafür verdienen, daß sie jeden Tag im Training und am Wochenende im Spiel ihre fußballerische Leistung erbringen, so trifft zu, daß sie für ihre Leistung ein Entgelt erhalten. Auch scheinen sie ihre Leistung nach der Weisung eines anderen zu erbringen, nämlich einerseits nach der des Präsidiums oder Managements, welches ihnen diktiert, wie sie sich in der Öffentlichkeit zu verhalten haben und welche Termine sie wahrnehmen müssen, und andererseits nach der Weisung des Trainers, der ihnen die Trainingszeiten, die zu verrichtenden Übungen und die Taktik auf dem Spielfeld vorgibt. Sie erfüllen daher das Kriterium des Arbeitnehmers. Gleiches gilt für Handball-, Basketball-, Hockey- oder Volleyballspieler, wenngleich sie für ihre Sportart, je nach Publikumsinteresse und den damit verbundenen Werbeeinnahmen, weniger Gehalt kassieren. Dieses Resultat entspricht auch der herrschenden Meinung.
 Anderslautende Überlegungen, daß Sportler aufgrund Weisungsunabhängigkeit eher als selbstständige Unternehmer oder Dienstleister zu charakterisieren seien,
 werden durch oben Gesagtes widerlegt. Für einen möglichen Verstoß gegen Vertragsrecht spielt die Diskussion indes keine Rolle, da die Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit die gleichen Rechte garantieren.

b. 
Beschäftigung im Wirtschaftsleben
Entscheidend für die Anwendbarkeit der Arbeitnehmerfreizügigkeit auf Berufssportler ist somit die Tatsache, ob die Ausübung des Sports eine Beschäftigung im Wirtschaftsleben darstellt.
 Das Merkmal "Wirtschaftsleben" ist mit allen wirtschaftlichen Tätigkeiten weit zu fassen.

aa. Die herrschende Meinung bejaht dies anhand zuvor Erwähntem, daß der Berufssport aufgrund der für die sportliche Tätigkeit erlangten Gegenleistung zum Wirtschaftsleben gehöre.
 Dies ist jedoch zu einfach und daher kritisch zu hinterfragen.

bb. Die Gegenmeinung vertritt, daß der Sport immer noch ein eigenständiges gesellschaftsrechtliches System sei, welches seine Bestimmung ausschließlich in Sieg oder Niederlage fände. Trotz der unbestritten zunehmenden Kommerzialisierung des Sports sei primäres Ziel der sportliche Erfolg. Ökonomische Ambitionen würden allein diesem sportlichen Erfolg dienen und rechtfertigten daher keine einschränkungslose Anwendung der rein wirtschaftlichen Maßstäbe des Vertrages.
 Zudem müsse jede Regelung, die auch auf sportliche Gründe zurückzuführen ist, vom Anwendungsbereich des Art. 39 EG ausgeschlossen werden.

cc. Zugegebenermaßen liegt der Sinn des sportlichen Wettbewerbs nach wie vor im Erfolg. Was im Ligasport letztendlich zählt, sind die durch sportliche Erfolge errungenen Punkte. Nichtsdestotrotz hat das Streben nach wirtschaftlichem Erfolg einen starken Einzug erhalten, auch zuletzt, weil das eine unmittelbar mit dem anderen verbunden ist. Gute sportliche Leistungen locken Sponsoren an. Durch das Erreichen eines vorderen Tabellenplatzes qualifiziert sich die Mannschaft für den internationalen Wettbewerb, wodurch zusätzliche Prämien von Verband und Fernsehanstalten in die Kassen fließen. Und auch die richtige Vermarktung der Vereine nimmt einen immer höheren Stellenwert ein, weil mit Fanartikeln enorme Summen umgesetzt werden können. Es ist daher falsch zu behaupten, die Wirtschaftlichkeit im Berufssport spiele eine so hinterrangige Rolle, daß sie für die Anwendung des Vertragsrechts ungeeignet sei. Die These, daß jede auch auf sportliche Gründe zurückzuführende Regelung vom Anwendungsbereich des Art. 39 EG ausgeschlossen werden müßte, geht zu weit, weil wie erwähnt sportliche Belange - logischerweise - immer noch eine dominante Rolle im Sport spielen und objektiv wirtschaftliche Regelungen sich somit auf subjektive reduzieren ließen, was wiederum das EG-Recht leer laufen ließe.
 Zusammenfassend läßt sich also sagen, daß dem Gerichtshof mit seiner konsequent vertretenen Ansicht zuzustimmen ist. Der Sport gehört zum Wirtschaftsleben - allerdings nicht nur aufgrund der Tatsache, daß Sportler für ihre Leistung eine Vergütung erhalten, sondern weil der Profisport ein Wesen darstellt, daß aus den voneinander abhängigen Faktoren Sport und Wirtschaft besteht und deshalb Teil des Wirtschaftslebens ist. 

2. 
Ergebnis

Abschließend ist festzuhalten, daß der Anwendungsbereich des Art. 39 EG bei den Ausländerklauseln eröffnet ist.

III. 
Umfang der Arbeitnehmerfreizügigkeit
Berufssportler sind also als "Arbeitnehmer i.S.v. Art. 39 EG zu charakterisieren. Entscheidend für einen Verstoß ist somit, ob die Ausländerklauseln gegen das Gebot der Freizügigkeit verstoßen. Art. 39 II EG beschreibt, daß die Freizügigkeit die Abschaffung jeder auf Staatsangehörigkeit beruhenden unterschiedlichen Behandlung der Arbeitnehmer der Mitgliedstaaten in Bezug auf Beschäftigung, Entlohnung und sonstige Arbeitsbedingungen umfaßt. Hierbei handelt es sich um das Gebot der Inländergleichbehandlung, ein elementares Verbot aller Diskriminierungen ausländischer Gemeinschaftsbürger.
 Eine unterschiedliche Behandlung aufgrund der Staatsangehörigkeit liegt vor, wenn Vorschriften ausdrücklich zwischen Inländern und EG-Arbeitnehmern unterscheiden.
 Die Ausländerklauseln stellen ein Paradebeispiel dessen dar. Sie enthalten für die Einsatzbeschränkung ausländischer Spieler nur ein Kriterium: die Nationalität. Ähnlich argumentieren auch Rechtsprechung
 und Literatur.
 Das im ersten Moment schlüssig klingende Argument, die Ausländerklauseln verstießen nicht gegen das Freizügigkeitsgebot, weil sie nur regelten, wie viele Spieler ein Verein pro Begegnung einsetzen darf, nicht aber, wie viele Spieler er generell beschäftigen darf, hat der Gerichtshof in seinem Urteil lobenswerterweise entkräftet.
 Hierbei handelt es sich nämlich lediglich um Wortspielerei. Natürlich bewirkt die Tatsache, daß Spieler nicht eingesetzt werden dürfen, daß sie erst gar nicht eingestellt werden und daher eine Beschränkung der Beschäftigungsmöglichkeit. Warum sollte ein Verein gut bezahlte Sportler unter Vertrag nehmen, wenn er bei den Spielen ihre Leistung gar nicht nutzen kann? Ein Blick in die Praxis zeigt, daß die Vereine zu Zeiten, als es eine Ausländerbeschränkung noch gab, auf die Verpflichtung zu vieler Ausländer verzichteten: Der Fußball-Meister der Saison 1994/95, Borussia Dortmund, hatte bei einem Kader von 21 Spielern lediglich vier Ausländer unter Vertrag,
 Bayern München bei einem 20-Mann-Kader ebenfalls nur vier Ausländer.
 Natürlich kann auch Art. 39 EG dem Spieler kein Recht auf Aufstellung gewähren,
 jedoch muß er die Möglichkeit dazu geben. Von daher bleibt festzuhalten, daß der Gerichtshof mit seiner Entscheidung völlig richtig lag.  

IV. 
Ausnahmen

1. 
Ausnahmetatbestände des Art. 39 EG

Art. 39 EG enthält jedoch selbst zwei Ausnahmen der Arbeitnehmerfreizügigkeit. Zum einen den sog. "ordre-public" - Vorbehalt
 des Absatzes III, zum anderen den Vorbehalt der öffentlichen Verwaltung, Absatz IV. Ungeachtet des Streits, ob der "ordre - public" - Vorbehalt sich nur auf die Rechte des Absatzes III erstreckt, bedrohen Sportler nicht die öffentliche Ordnung, Sicherheit und Gesundheit.
 Ebensowenig einschlägig ist der Vorbehalt des Absatz IV. Sportler üben kein öffentliches Amt aus.

2. 
Außervertragliche Ausnahmetatbestände

Neben Art. 39 III, IV besteht auch noch der ungeschriebene Rechtfertigungsgrund der sog. "zwingenden Gründe des Allgemeininteresses".

a. 
Besonderer Charakter nichtwirtschaftlicher Art

Im Urteil Walrave/Koch hat der EuGH befunden, daß das Verbot der Diskriminie​rung aus Gründen der Staatsangehörigkeit keine Rolle bei der Aufstellung von Wett​kampfmannschaften etwa in Form der Nationalmannschaft spiele, weil es bei deren Bildung ausschließlich um sportliche Belange ginge, die als solches mit wirtschaftli​cher Betätigung nichts zu tun hätten.
 Dies hat vereinzelt Kritik hervorgerufen. Denn mögen bezüglich den Nationalmannschaften noch die sportlichen Gesichtspunkte überwiegen, seien sie nicht "ausschließlich" gegeben.
 Da auch der Nationalspieler für Einsatz und Erfolg - nicht geringfügige - Prämien kassiere und weisungsgebunden sei, sei er auch bei Einsätzen für sein Land als Arbeitnehmer zu qualifizieren. Zudem würde es für den Sport als solches keinen Unterschied machen, ob Ausländer in der Nationalmannschaft spielten oder nicht, weshalb diese Ausnahme nicht gerechtfertig sei.
 Zugestanden werden muß, das auch finanzielle Gesichtspunkte bei Nationalbe​gegnungen in nicht unerheblichem Maße eine Rolle spielen. Bedenkt man nur mal, welch wirtschaftliche Wichtigkeit sportliche Großereignisse besitzen, ist dies kaum von der Hand zu weisen. Geprägt werden die Begegnungen aber immer noch durch repräsentative Eigenschaften wie etwa Hymnen, Flaggen
 oder auch die Anwesen​heit bedeutender Staatspersönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft. Zusätzlich sei zu beachten, daß bei Länderspielen nicht nur die Sympathisanten des jeweiligen Vereins mitfiebern, sondern in der Regel die ganze Nation. Ruft man sich zudem in Erinne​rung, daß die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg nicht etwa (nur) durch wirt​schaftlichen Erfolg, sondern durch den Sieg der Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in der Schweiz neues Selbstvertrauen gewannen,
 so fällt es nicht schwer, die wirtschaftlichen Aspekte, die ohne Zweifel vorhanden sind, auszublenden und den sportlichen Charakter dieser Begegnungen hervorzuheben. Alles andere wäre auch widersinnig, weil die Länderspiele unnütz wären, würde jede Nation seine Spieler einkaufen können. Denn diese Art des Wettbewerbs existiert bereits in Form der internationalen Vereinswettbewerbe. Es macht keinen Unterschied, ob die Partie Bayern München gegen Real Madrid oder Deutschland gegen Spanien heißt, wenn ohnehin die gleichen Spieler auflaufen. Die Nationalspiele bilden also richtigerweise eine Ausnahme, weil sie durch den besonderen sportlichen Charakter geprägt sind.

In weiteren Urteilen hat der EuGH seine Rechtsprechung fortgeführt und den Ausschluß von Ausländern auf bestimmte Begegnungen beschränkt, die durch einen besonderen Charakter nichtwirtschaftlicher Art geprägt sind, wobei diese Beschränkung nicht weitergehen darf, als ihr Zweck es erfordert.
 Befürwortet man - entgegen dem Gerichtshof 
 - die Behauptung, die Vereine würden ihre Länder zumindest bei den internationalen Wettbewerben repräsentieren,
 so hat das in gewissem Maße seine Richtigkeit. Würde man daraus allerdings die Rechtfertigung des "bestimmten nichtwirtschaftlichen Charakters" herleiten, so wäre dies ein Fall, in dem die Beschränkung weiterginge, als ihr Zweck es erfordere, weil die wirtschaftliche Komponente bei den supranationalen Vereinswettbewerben wie erwähnt eine ganz erheblich Rolle spielt. Zudem könnte ja zumindest wie früher die erlaubte Anzahl von Ausländern eingesetzt werden, ebenso, wie sich auch Amateurmannschaften, für die die Ausländerklauseln nicht gelten, über den nationalen Pokalwettbewerb international qualifizieren können, weswegen sich eine Analogie zu den Nationalmannschaften verbietet.

b. 
Grundrechtskollision mit Verbandsautonomie 

Wie bereits angedeutet, ergibt sich aufgrund der durch Art. 39 EG bedingten Abschaffung der Ausländerklauseln eine Grundrechtskollision mit der Verbandsautonomie. Fraglich ist, ob das Problem anhand einer einfachen Güterabwägung gelöst werden kann. Die Befürworter dieser Methode verweisen lediglich auf die verfassungsrechtlich legitimierte Verbandsautonomie und fordern einen Ausgleich im Wege der praktischen Konkordanz.
 Dies geht jedoch zu weit. Neben der Rechtfertigung der Ausländerklauseln "aus nichtwirtschaftlichen Gründen" können wirtschaftliche Gründe die Beschränkung nur rechtfertigen, wenn ein überragend wichtiges Verbandsinteresse besteht oder es sich um zwingende Gründe des Allgemeininteresses handelt und die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleibt.
 Die Beschränkung muß in Anbetracht allgemeiner Verpflichtungen, von denen die ordnungsgemäße Ausübung der fraglichen Berufe abhängt, notwendig sein und für alle Personen und Unternehmen gelten, die eine Tätigkeit im Hoheitsgebiet des fraglichen Staates ausüben. 

aa. 
Die nationale Bindung

Als Versuch, eine Rechtfertigung in Form des Allgemeininteresses zu präsentieren, wurde im Bosman-Verfahren das Argument hervorgebracht, der nationale Aspekt spiele im Fußball eine primäre Rolle. Die Identifikation der Zuschauer mit ihren Vereinen sei nicht mehr gewährleistet, wenn nicht der überwiegende Teil des Teams aus Staatsangehörigen des betreffenden Mitgliedstaats bestünde.
 Dem hielt Generalanwalt Lenz entgegen, daß die Mehrheit der Vereine ohnehin schon Ausländer einsetzten, der nationale Aspekt daher nicht so ausgereift sein könne. Womit er Recht hat. Oftmals bildeten nämlich die Ausländer das Gerüst der Mannschaft oder erfreuten sich größter Beliebtheit bei den Zuschauern, was sich auch heutzutage nicht geändert hat.
 Bosman selbst behauptete, daß die Fans nur am Erfolg interessiert seien, weniger an der Zusammensetzung der Mannschaften.
 Diese Behauptung stellt sich heute, ca. 10 Jahre nach dem Urteil, als wahr heraus. Trotz der Tatsache, daß z.B. Schalke, Dortmund und Bayern überwiegend mit Ausländern auflaufen, sind die Stadien gefüllt. Ähnlich der Feststellung des Gerichts, daß es die Zuschauer nicht störe, wenn Vereine aus München oder Hamburg keine Münchener oder Hamburger einsetzten,
 nehmen sie es heute wohlwollend hin, daß die Spieler alle möglichen Nationalitäten besitzen, so lange sie nur ihre Leistung bringen. Wäre Gegenteiliges der Fall und das Interesse der Zuschauer würde ausbleiben, würden dies die Vereine am schwindenden Umsatz zu spüren bekommen und entsprechend gegensteuern. Der Markt reguliert sich also insofern selbst. Ein weiteres Beispiel, daß von einer "nationalen Prägung" des Sports kaum die Rede sein kann, zeigt die Tatsache, daß auch die Verantwortung oftmals ausländischen Trainern übergeben wird.
 Es wäre daher absolut unverhältnismäßig, daß elementare Recht der Freizügigkeit aufgrund des Nationalinteresses einiger Fans zu beschränken.  

bb. 
Förderung des Wettbewerbs 

Das Argument, daß die Ausländerklauseln dem Zweck dienten, ein gewisses Gleichgewicht unter den Klubs zu sichern, da andernfalls die großen Vereine die besten Spieler an sich binden könnten, erweist sich als nicht standhaft, da auch zu Zeiten, als die Ausländerklauseln noch bestanden, die reichen Vereine die besten Spieler verpflichten konnten.
 Ob die Vereine nun die besten deutschen oder die besten ausländischen Spieler verpflichten, spielt in der Sache keine Rolle. 
cc. 
Die Nachwuchsförderung

Problematisch gestaltet sich die Frage der Nachwuchssicherung. Allgemeine Übereinkunft herrscht darüber, daß die obersten deutschen Ligen als die Hauptquelle der Nationalspieler dienen.
 Spielen in dieser Liga jedoch überwiegend Ausländer, schrumpft die Zahl derer, die für die deutsche Auswahl auflaufen dürfen. Generalanwalt Lenz behauptete während des Verfahrens, dieses Argument sei Panikmache, weil es unwahrscheinlich sei, daß der Zugang ausländischer Spieler so groß werde, daß die einheimischen Spieler nicht mehr zum Zuge kämen.
 Damit sollte er Unrecht behalten, zeigt sich doch heute, daß der Nationaltrainer im Fußball faktisch nur noch aus ca. 40 Spielern auswählen kann.
 Die Existenz der Nationalmannschaft ist freilich dadurch nicht gefährdet. Die Nationen Schottland und Belgien beispielsweise, in denen im Fußballsport Spieler aller Nationalitäten unbegrenzt eingesetzt werden dürfen, können auch noch Nationalmannschaften stellen. Was unter der Situation leidet, ist vielmehr die Qualität. Das Argument, die Nationalmannschaft könnte mit Spielern, die im Ausland spielen, aufgefüllt werden
 und die jugendlichen Spieler könnten durch den Kontakt mit ausländischen Stars nur profitieren,
 ist sicherlich richtig, wie die Entwicklung des Basketballs und Eishockey, welche in den frühen Jahren durch ausländische "Entwicklungshilfe" gefördert wurden, zeigt.
 Meiner Meinung nach liegt der Ansatz des Problems aber an einer ganz anderen Stelle. Ein wesentlicher Grund dafür, daß seit Abschaffung der Ausländerklauseln weniger deutsche Spieler zum Einsatz kommen, ist nicht primär die Tatsache, daß deutsche Vereine vorzugsweise Ausländer einsetzen, weil sie etwa besser sind, sondern weil sie günstiger sind. Es kann doch nicht sein, daß, nachdem deutsche Mannschaften im Sport immer eine gewichtige Rolle gespielt haben,
 mit Fallen der Ausländerbeschränkung plötzlich die Ausländer alle besser geworden sind. Richtig ist, daß die vielen Ausländer, die bei den Vereinen der Bundesliga - ausgenommen die Spitzenclubs - spielen, einfach weniger Geld verlangen.
 Daß nationale Talente, sofern sie nur genügend Spielzeit bekommen, durchaus internationale Klasse besitzen, veranschaulichen Beispiele aus der Praxis.
 Das Problem des mangelnden Nachwuchses in den deutschen Ligen ist also vielmehr ein Wettbewerbsproblem. Gleicher Problematik sieht sich der Arbeitsmarkt ausgesetzt, wenn Unternehmen aufgrund der Kostenvorteile ins Ausland abwandern wollen. Daß durch die Freizügigkeit innerhalb Europas Jobs verloren gehen, liegt in der Natur der Sache
 und kann nicht durch bloße Beschränkungen gelöst werden. Es steht zudem außer Frage, ein solch elementares Grundrecht wie das der Arbeitnehmerfreizügigkeit einzuschränken, damit den heimischen Nationalmannschaften mehr Spieler zur Auswahl zu Verfügung stehen. Dieses Ziel könnte durch wesentlich weniger einschränkende Maßnahmen - z.B. die Senkung der Gehälter - erreicht werden.

c. 
Ausländerregelung als Kompromiß von Kommission und Verbänden 

Allein die Tatsache, daß die "3+2"- Regel seinerzeit mit der Europäischen Kommission ausgehandelt wurde, bedeutet nicht deren Vereinbarkeit mit Art. 39 EG. Die Kommission besitzt nicht die vertraglich vorgesehene Befugnis, Garantien bezüglich der Vereinbarkeit bestimmter Verhaltensweisen mit dem Vertragsrecht zu geben. Tut sie dies dennoch, so besteht kein Vertrauensschutz, weil sie schlicht außerhalb ihrer Kompetenzen gehandelt hat und sie trotz aller politischen Einwirkungsmöglichkeiten keinesfalls vertragswidriges Verhalten genehmigen kann.
 Es gibt daher keine Rechtfertigung für die Ausländerklauseln. Mithin liegt ein Verstoß gegen Art. 39 EG vor.

V. 
Arbeitnehmerfreizügigkeit Drittstaatenangehöriger 

Wie erwähnt, findet Art. 39 EG nur Anwendung auf Staatsangehörige eines Mitgliedstaats. Drittstaatenangehörige können sich nicht auf die Arbeitnehmerfreizügigkeit berufen. Jedoch hat die Gemeinschaft mit Drittstaaten diverse völkerrechtliche Verträge geschlossen, die besondere und privilegierte Beziehungen zwischen beiden schaffen (Assoziierungsabkommen).
 In diesen sind vereinzelt auch Freizügigkeits-Regeln enthalten. Es ist also zu untersuchen, ob diese Regeln eventuell auch den Ausländerklauseln entgegenstehen. Dafür müßten die Vorschriften unmittelbare Wirkung entfalten, sie müßten auch für Privatrechtsverhältnisse gelten und die Abkommen müßten eine entsprechende Bestimmung enthalten.
 Um dies zu untersuchen, muß zunächst erörtert werden, mit welchen Staaten Assoziierungsabkommen existieren, die eine dem Art. 39 EG ähnliche Regelung enthalten.

1.
Die Abkommen

a. 
EWR-Abkommen

Mit den Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen besteht seit 1994 das EWR-Abkommen, welches die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in Art. 28 vereinbart.
 Zudem gilt mit der Schweiz, die zusammen mit den drei anderen Staaten zu den verbliebenen EFTA-Staaten gehört,
 seit Juni 2002 ein Abkommen mit gleichem Inhalt. 
b. 
Europaabkommen

Mit zehn mittel- und osteuropäischen Staaten wurden nach und nach Assoziierungsabkommen geschlossen. Für die Prüfung relevant sind nur noch die Abkommen mit Rumänien und Bulgarien, da die anderen seit 01.05.2004 EU-Mitglieder sind.
 In diesen wurden die Staatsangehörigen den EU-Bürgern gleichgestellt, allerdings mit einigen Einschränkungen. Die Freizügigkeit geht nur so weit, daß Bürger, die bereits in einem Mitgliedstaat rechtmäßig beschäftigt sind, die gleichen Rechte wie EU-Bürger haben. Es wird dagegen nicht das Recht gewährt, in ein EU-Mitgliedstaat einzureisen und sich eine Beschäftigung zu suchen.

c. 
Nachfolgestaaten der Sowjetunion

Den russischen Staatsbürgern, die rechtmäßig in EU-Gebiet beschäftigt sind, wird lediglich eine Behandlung garantiert, die keine auf der Staatsangehörigkeit beruhende Benachteiligung bewirkt. Mit anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion
 wurden Abkommen getroffen, in denen es heißt, man "bemühe sich sicherzustellen", daß keine Diskriminierung stattfinde. 

d. 
Die Türkei

In dem Assoziierungsabkommen mit der Türkei aus dem Jahr 1963 ist eine Absichtserklärung enthalten, die besagt, die Freizügigkeit der Arbeitnehmer schrittweise herzustellen, Art. 12. Dieses wurde durch ein späteres Abkommen konkretisiert, in welchem beschlossen wurde, daß in der Gemeinschaft beschäftigte türkische Staatsangehörige bezüglich Arbeitsbedingungen und Entgelt nicht benachteiligt werden dürfen.

e. 
Andere Staaten

Mit den sog. "Maghreb-Staaten" Algerien, Marokko und Tunesien wurden Assoziierungsabkommen geschlossen, die eine Diskriminierung der betreffenden Arbeitnehmer verbietet. Mit insgesamt 77 AKP-Staaten hat die EU ein Abkommen geschlossen, in dem die gleichwertige Behandlung hinsichtlich der Arbeits-, Entlohnungs- und Kündigungsbedingungen garantiert wird.

2. 
Die Voraussetzungen

a. 
Unmittelbare Wirkung

Unmittelbare Wirkung entfalten die Abkommen, wenn nach Wortlaut und Sinn und Zweck eine Verpflichtung dazu gegeben ist, ohne daß es noch eines weiteren Rechtsaktes bedarf.
 

aa. Definitiv unmittelbare Wirkung entfalten die EWR-Abkommen und das Abkommen mit der Schweiz, da die Freizügigkeit der Arbeitnehmer klar und eindeutig angeordnet ist.
 
bb. Bezüglich der Europaabkommen hat der EuGH in einem Grundsatzfall entschieden, daß entsprechendes auch für sie gilt. 

Exkurs: Das Kolpak-Urteil

Maros Kolpak ist slowakischer Staatsbürger, der beim Handballzweitligisten TSV Kronau/Östringen e.V. als Torwart beschäftigt war. Er hatte seinen Wohnsitz in Deutschland und besaß eine gültige Arbeitserlaubnis. Der Deutsche Handball Bund (DHB) erteilte ihm einen Spielerausweis, welcher mit dem Buchstaben "A" gekennzeichnet war, obwohl Herr Kolpak einen Ausweis ohne diesen Zusatz beantragt hatte. Gem. § 15 der Spielordnung des DHB war es nämlich Bundesliga- und Regionalliga-Vereinen nur gestattet, bei Pflichtspielen lediglich zwei Spieler mit diesem Zusatz einzusetzen. Daher klagte Kolpak beim LG Deutschland. Er machte geltend, die Slowakei gehöre zu den Drittstaaten, deren Arbeitnehmer aufgrund Art. 38 I erster Gedankenstrich des Assoziierungsabkommens (im Folgenden: Art. 38 I Abkommen) den Unionsbürgern gleichgestellt seinen. Er hätte daher ein Recht auf unbeschränkte Teilnahme an den Wettkämpfen. Das LG gab der Klage statt und ordnete die Spielpaßerteilung ohne den Zusatz an. Gegen dieses Urteil legte der DHB Berufung ein. Das Berufungsgericht legte dem Gerichtshof folgende Frage zur Vorabentscheidung vor: "Verstößt es gegen Artikel 38 I Abkommen-Slowakei, wenn ein Sportverband auf einen slowakischen Berufssportler eine Regel anwendet, die den Einsatz der Spieler aus nicht zur EU gehörenden Drittstaaten bei Pflichtspielen nur begrenzt zuläßt?"
 Der Gerichtshof nahm einen solchen Verstoß an und erklärte die Ausländerklausel der Spielordnung für rechtswidrig.

Bezüglich der unmittelbaren Wirkung des Art. 38 I Abkommen-Slowakei folgte der EuGH einem früheren Urteil, in dem bereits entschieden wurde, daß der wortgleiche Art. 37 I Abkommen-Polen wegen der eindeutigen Verpflichtung unmittelbar anwendbar sei.
 Da die Umstände und Ziele der Abkommen identisch sind und die konforme Auslegung des Art. 38 I es nicht zuläßt, das enthaltene Diskriminierungsverbot an weitere Voraussetzungen zu knüpfen, entschied der Gerichtshof konsequent und somit folgerichtig, daß die Vorschrift über die Arbeitnehmerfreizügigkeit unmittelbar anzuwenden ist.
 
cc. Fragwürdig ist die Anwendung des Art. 39 EG auf Rußland. Die Gemeinschaft stellt lediglich sicher, daß den russischen Staatsbürgern, die rechtmäßig im EU-Gebiet beschäftigt sind, eine Behandlung gewährt wird, die keine auf der Staatsangehörigkeit beruhende Benachteiligung bewirkt.
 Der Wortlaut unterscheidet sich nur minimal von dem der Europaabkommen, in denen die Behandlung - ohne sicher gestellt werden zu müssen - gewährt wird. Ob der minimal abweichende Wortlaut etwas über die direkte Anwendbarkeit aussagen soll, läßt sich anhand des Gesetzesentwurfes der Bundesregierung zum Abkommen herleiten. Dort heißt es: "Legal im Gebiet einer anderen Vertragspartei beschäftigte Arbeitnehmer der anderen Vertragspartei dürfen hinsichtlich Entlohnung, Entlassung und Arbeitsbedingungen nicht diskriminiert werden."
 Dieser Wortlaut ist eindeutig, die Vorschrift findet unmittelbare Anwendung auf russische Staatsbürger. Zu gleichem Ergebnis kommt Generalanwältin Stix-Hackl im Verfahren des russischen Fußballspielers Igor Simutenkov gegen den Spanischen Fußballverband. In ihren Schlußanträgen geht sie zu eben dieser Frage, ob entsprechender Art. 23 des Partnerschafts- und Kooperationsabkommens mit Rußland unmittelbare Wirkung entfaltet, auf die Probleme der unterschiedlichen Übersetzungen ein. Anhand der englischen Urfassung, die den Wortlaut "shall ensure" beinhaltet, schließt sie auf eine unmittelbare Verpflichtung der Gleichstellung.
 Des weiteren argumentiert sie, die Vertragsverhandlungsunterlagen deuteten auf die unmittelbare Wirkung hin
 und Wesen und Zweck bzw. Ziel und Zusammenhang des Abkommens sprächen ebenso für eine unmittelbare Wirkung.

dd. Auszuschließen ist die Anwendung des Art. 39 EGV auf die übrigen Nachfolgestaaten der UdSSR, da der Wortlaut mit "bemühe man sich, sicherzustellen" deutlich anders formuliert ist und keine klare Absicht zur Umsetzung darstellt.

ee. Auch das Abkommen mit der Türkei läßt keinen Ermessensspielraum, gilt daher unmittelbar. Gleiches gilt für die eindeutig gefaßten Abkommen mit Algerien, Tunesien und Marokko, sowie für das mit den AKP-Staaten, deren Wortlaut nahezu identisch ist.

b. 
Die Drittwirkung der Abkommen

Die Abkommen müssen nicht nur unmittelbar wirken, sondern sie müssen auch, ebenso wie das Vertragsrecht, eine Drittwirkung auf Privatrechtssubjekte entfalten. 

aa. Der EuGH stellte im Kolpak-Urteil mit Verweis auf das Bosman-Urteil ausdrücklich klar, daß das Europa-Abkommen auch zwischen Privatrechtssubjekten Wirkung entfaltet.
 Da die Abkommen darauf gerichtet sind, eine Vollmitgliedschaft der Staaten in der EU vorzubereiten
 und die Rechte daher vorher schon eingeführt werden müssen, ist dem zuzustimmen. Dies ist auch auf die EWR-Staaten und die Schweiz übertragbar.
 
bb. Schwieriger gestaltet sich die Beurteilung für die restlichen Staaten. Dem Wortlaut der Abkommen zufolge wird - anders als in oben behandeltet Abkommen - seitens der Gemeinschaft oder den Mitgliedstaaten eine bestimmte Handlung gewährt, eingeräumt oder sichergestellt. Die Vorschrift stellt also auf die Gemeinschaft ab. Nach überwiegender Meinung der Literatur soll dies ein Indiz für die Drittwirkung sein. Denn da der Staat auch durch die Rechtsprechung die gleichartige Behandlung "gewähren" oder "sicherstellen" kann, komme ihm diese Aufgabe im Sinne der Nichtdiskriminierung zu. Er habe insofern die Funktion, eine mögliche Schutzlücke der Norm zu schließen.
 Dies geht jedoch zu weit. Zum einen dienen die Abkommen nicht wie die Europaabkommen zur Vorbereitung der Vollmitgliedschaft.
 Wäre es zum anderen die Intention der Mitgliedstaaten gewesen, den Staatsangehörigen der entsprechenden Länder in vollem Umfang die gleichen Rechte wie den Unionsbürgern zu übermitteln, hätte man dies durch den eindeutigen Wortlaut, wie er mit den Abkommen der EWR-Staaten gewählt wurde, machen können. Generalanwältin Stix-Hackl vernachlässigt in ihren Schlussanträgen, in denen sie den Wortlaut der Europaabkommen und des russischen Abkommens gleichsetzt, diesen Umstand.
 Eine Umgehung der Wortwahl und somit eine Ausweitung der Rechte durch die möglichen Einbindung der Gerichte ist jedoch nicht zu befürworten. Folglich entfachen besagte Abkommen keine Drittwirkung.
c. 
Anwendungsbereich

Somit sind also lediglich die Abkommen mit den EFTA-Staaten, der Schweiz und den osteuropäischen Staaten auf die Rechtsbeziehungen zwischen den Sportlern und den Verbänden unmittelbar anwendbar. Um festzustellen, ob die Regelungen der Wirksamkeit von Ausländerklauseln entgegenstehen, sind noch deren Tatbestandsvoraussetzungen zu prüfen.

aa. 
Arbeitnehmer

Daß Berufssportler den Passus des Arbeitnehmers besitzen, wurde ausführlich erörtert. Die Ausführungen sind entsprechend anzuwenden. Bei den EWR-Staaten und der Schweiz braucht es keiner weiteren Voraussetzungen, somit ist Art. 39 EG auf deren Staatsangehörige entsprechend anzuwenden. Regelungen, die den Einsatz solcher Staatsangehörigen beschränken, sind daher unter oben genannten Voraussetzungen nichtig. 

bb. 
Rechtmäßige Beschäftigung 

Die Vorschriften der Europaabkommen setzen zusätzlich eine rechtmäßige Beschäftigung voraus. Darunter ist die Voraussetzung einer Arbeits- bzw. Aufenthaltserlaubnis zu verstehen, die vom Staat erteilt wird. Sportrechtliche Bestimmungen treten dahinter zurück.
 Insofern unterliegt es allein dem Staat, die Voraussetzungen für eine Anstellung entsprechender Sportler zu schaffen, was sich auch den Passus "vorbehaltlich der [...] geltenden Bedingungen und Modalitäten" erklärt. Die Regelung geht somit nicht ganz so weit wie Art. 39 EG, der auch das Recht des Zugangs zum Arbeitsmarkt für Unionsbürger garantiert.
 Hat der Sportler jedoch einmal die Genehmigung erhalten und ist bereits Spieler des Vereins, so verstoßen Ausländerklauseln, die seinen Einsatz zu beschränken versuchen, gegen seine Arbeitnehmerfreizügigkeit. Ein Anspruch des Sportlers auf Zulassung indessen besteht nicht, weshalb es dem Staat möglich ist, von vornherein die Beschäftigungserlaubnis der Sportler zu verweigern.
 Rein theoretisch könnte der Staat also das Diskriminierungsverbot aushöhlen, indem er den Spielern erst gar keine Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis erteilt. Es sind allerdings keine Gründe ersichtlich, warum er dies tun sollte. Der Gerichtshof hat in seiner nunmehr gefestigten Rechtsprechung entschieden, daß die Ausländerbeschränkung im Ligasport durch keine zwingenden Gründe zu rechtfertigen ist.
 Dies gilt auch gegenüber Ausländern aus diesen Drittstaaten. Daher ist nicht ersichtlich, warum der Staat den Antrag eines Vereins, dem Sportler die entsprechende Erlaubnis zu erteilen, damit er ihn verpflichten kann, ablehnen sollte und die Genehmigung verweigern sollte, zumal er bei Sportlern die gleichen Maßstäbe für eine Genehmigung anlegen muß, wie bei "normalen" Arbeitnehmern. Unklar ist bisweilen, ob die in einem Mitgliedstaat erteilte Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis zur Gleichstellung in allen EU-Staaten berechtigt. Der Wortlaut "im Gebiet eines Mitgliedstaates rechtmäßig beschäftigt" läßt dies vermuten. Jedoch kann dies nicht Zweck der Vorschrift gewesen sein, da die in den einzelnen Mitgliedstaaten geltenden Bedingungen und Modalitäten zur Erteilung einer Genehmigung nicht einheitlich sind und daher die Erlaubnis immer nur zur Gleichberechtigung im entsprechenden Staat berechtigt.  

B. 
Allgemeines Diskriminierungsverbot, Art. 12 EG

Art. 12 EG verbietet in seinem Anwendungsbereich jede Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit. Dieses allgemeine Diskriminierungsverbot ist gegenüber der Arbeitnehmerfreizügigkeit tatbestandlich nicht abzugrenzen. Die Ausländerklauseln fallen daher auch unter das Verbot des Art. 12 EG. Art. 39 EG verdrängt Art. 12 EG allerdings als lex specialis
 

C. 
Kartellrechtliche Vorschriften

I. 
Kartellverbot, Art. 81 EG

Im Bosman-Urteil hatte der Gerichtshof offen gelassen, ob die Ausländerklauseln gegen die Wettbewerbsregeln des Vertrages verstoßen. Ein Kartellrechtsverstoß hätte weitgehende Konsequenzen: Die Ausländerklauseln wären auch gegenüber Sportlern rechtswidrig, die nicht unter Vertragsrecht oder entsprechende Abkommen fallen.

1. 
Anwendbarkeit des Kartellrechts auf den Sport 

Es stellt sich die Frage, ob das Kartellrecht auf den Sport anwendbar ist. Die dies verneinende Meinung beruft sich auf das Argument, bei den Ausländerklauseln handele es sich um Regelungen des Arbeitsrechts und somit einem Bereich, der nicht unter das Kartellrecht fiele.
 Die Existenz dieser Ausnahme bleibt jedoch unbewiesen.  In einem kürzlich getroffenen Urteil des Europäischen Gerichts erster Instanz, in dem es um zwei des Doping überführte Schwimmer ging (sie klagten, die Dopingregeln verstießen gegen Gemeinschaftsrecht), wurde befunden, daß Regelungen, die nicht rein sportlicher Natur sind, sondern auch den wirtschaftlichen Aspekt betreffen, in den Geltungsbereich der Art. 81 und 82 EG fallen - auch wenn sie im Bereich des Sports erlassen wurden.
 Und obwohl das Gericht ausführte, daß der Sport trotz Berufseignung als solches seinem Wesen nach als unentgeltliche, nichtwirtschaftliche Tätigkeit zu betrachten sei,
 bekräftigte es, daß die Ausländerklauseln den wirtschaftlichen Aspekt einer sportlichen Betätigung beträfen.
 Insofern sind die Wettbewerbsregeln auf die Ausländerklauseln anwendbar.

2. 
Tatbestandsmerkmale

a. 
Wettbewerbsbeschränkendes Verhalten

Daß die Ausländerklauseln geeignet sind, den Handel zwischen den Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen, ist relativ unproblematisch. Verboten ist jede Beschränkung des Wettbewerbs.
 Merkmal des freien Wettbewerbs ist, daß jeder Marktteilnehmer selbst bestimmen kann, welche Geschäftspolitik er auf dem Gemeinschaftsmarkt betreiben will,
 also auch, welche Nationalitäten er in den Reihen seiner Mannschaft haben will. Die Ausländerklauseln wirken dem entgegen, indem sie die Nationalität bei einem Spielertransfer zu einem bedeutenden Entscheidungsmerkmal und eventuell zu einem Verpflichtungshindernis machen. Somit bewirken sie eine Einschränkung des Wettbewerbs. Erweisen sich die Ausländerklauseln als eine in Art. 81 I EG dargestellten Form, sind sie kartellrechtswidrig.

b. 
Vereinbarungen und abgestimmtes Verhalten

Erfaßt werden von Art. 81 I EG  mit "Vereinbarungen zwischen Unternehmen", "Beschlüssen von Unternehmensvereinigungen" und "aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen", die lediglich als Auffangtatbestand fungiert,
 drei Formen der Kartellbildung.
 Eine Legaldefinition des Begriffs "Unternehmen" existiert nicht. Der EuGH hat jedoch klargestellt, daß Unternehmen alle natürlichen und juristischen Person mit einer erwerbswirtschaftlichen Tätigkeit sind, Unternehmensvereinigungen Zusammenschlüsse dieser wirtschaftlich selbstständig bleibenden Unternehmen. Auf die Rechtsform und eine Gewinnerzielungsabsicht kommt es nicht an.
 Profivereine mit ihren wirtschaftlichen Ambitionen sind folgerichtig Unternehmen i.S.v. Art. 81 I EG, die Verbände sind dementsprechend als Unternehmensvereinigungen zu qualifizieren.
 Letzteres bestätigte auch die Kommission, die der FIFA und dem Italienischen Fußballverband wirtschaftliche Tätigkeiten und somit Unternehmensqualität zusprach.
 Der Vereinbarungsbegriff des Art. 81 EG ist weit auszulegen, es genügt jede Willenseinigung.
 Beschlüsse sind Sonderformen der Vereinbarung.
 Die Abgrenzung beider ist schwierig, sie sind im Einzelfall eng miteinander verbunden oder überlagern sich gegenseitig.
 Die Ausländerklauseln sind Regelungen der Verbände, es handelt sich daher um Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen.
 Folglich wären die Bedingungen des Art. 81 I EG erfüllt, die Ausländerklauseln verstießen gegen das gemeinschaftsrechtliche Kartellrecht. 

3. 
Ausnahmetatbestände

Absatz III enthält jedoch Ausnahmen. Bei Vorliegen aller Freistellungsvoraussetzungen könnten die Ausländerklauseln durch die Kommission vom Verbot freigestellt werden.
 Dafür bestehen jedoch keine sachlichen Gründe.
 Auch für das Vorhandensein anderer Rechtfertigungen gibt es keine überzeugenden Anhaltspunkte.  

4. 
Ergebnis

Die Ausländerklauseln verstoßen somit gegen Kartellrecht. Bisher hat der EuGH noch nicht über die Vereinbarkeit mit Art. 81 EG befunden; würde er es tun, müßte er zu aufgezeigtem Ergebnis kommen. 
II. 
Mißbrauch marktbeherrschender Stellung, Art. 82 EG

Ein Verstoß gegen Art. 82 EG setzt die mißbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung durch ein oder mehrere Unternehmen auf dem gemeinsamen Markt voraus. Für die Anwendbarkeit des Kartellrechts, den Unternehmensbegriff und die Wettbewerbsbeschränkung gelten die obigen Ausführungen entsprechend. Fraglich ist somit, ob eine marktbeherrschende Stellung seitens der Vereine oder der Verbände vorliegt und diese mißbräuchlich ausgenutzt wird. Eine marktbeherrschende Stellung liegt vor, wenn ein Unternehmen auf dem Markt ohne Wettbewerber ist oder keinem wesentlichen Wettbewerb ausgesetzt ist und sich somit gegenüber den Abnehmern und Verbrauchern unabhängig verhalten kann.
 Die Vereine sind untereinander einem Wettbewerb ausgesetzt. Allerdings besitzen die Verbände eine absolute Monopolstellung, da es pro Land jeweils nur einen Verband gibt. Ihre Abnehmer oder Verbraucher sind weder die Spieler noch die Vereine.
 Da diese aber die einzigen sind, auf welche die Ausländerklauseln sich auswirken, üben die Verbände keine marktbeherrschende Stellung i.S.v. Art. 82 EG aus. Die Ausländerklauseln verstoßen daher nicht gegen Art. 82 EG.

3. Teil: Schluß

A. 
Die Entwicklung des Nachwuchses seit Bosman

Ironischerweise ist in einem Aufsatz von 1984, also elf Jahre vor dem Bosman-Urteil, zu lesen: "Man stelle sich im nahen Jahre 2000 eine vollständig aus Spielern der EG-Mitgliedstaaten zusammengekaufte Klubmannschaft einer deutschen Großstadt vor. Die Mannschaft wird Deutscher Meister und gewinnt schließlich den Europapokal der Landesmeister gegen eine Elf, die aus elf deutschen Spielern besteht und zuvor Französischer Meister geworden war. Eine utopische Vorstellung sicherlich [...]"
 So utopisch ist dies jedoch nicht. Nachdem die Ausländerklauseln im Bosman-Urteil für rechtswidrig erklärt wurden, kam es zu einem rasanten Anstieg bei den beschäftigten Ausländern in den deutschen Spitzenligen. Von der Saison 1994/95 bis zur Saison 2000/01 stieg der Anteil im Fußball von 19,1% auf 42,2%, im Eishockey von 10,2% auf 59%, im Basketball von 17,1% auf 39% und im Handball von 12,1% auf 40,1%.
 Heute ist der Anteil deutscher Spieler in der ersten Basketball-Bundesliga, in der es keine Beschränkung mehr gibt, gar auf 20 Prozent geschrumpft.
 Diese Entwicklung zu immer mehr Ausländern im Ligasport hängt damit zusammen, daß die Mannschaften zunächst versuchten, sich mit ausländischen Spielern zu verstärken. Dies wiederum führte zu einem allgemeinen Anstieg des Leistungsniveaus, was es den heimischen Talenten schwerer machte, den Sprung in die höchste Spielklasse zu schaffen.
 Auf der anderen Seite hat sich die Qualität der ausländischen Spieler aber auch negativ verändert. Wurden früher nur die besten ihres Landes engagiert, so spielen heute auch jede Menge ausländische Durchschnittsspieler in den Bundesligen. Dies hängt zum einen damit zusammen, daß deren Gehaltsvorstellungen oft wesentlich bescheidener sind als die der nationalen Talente, da für sie ein Gehalt von einigen tausend Euro schon sehr viel mehr ist, als sie in ihrem Heimatland je verdienen könnten.
 Zum anderen haben die gut ausgebildeten ausländischen Spieler leicht technische und taktische Vorteile, die nur durch Spielpraxis beseitigt werden könnte. Da im Sport meist aber nur der schnelle Erfolg zählt, sind die Vereine nicht bereit, langfristig in den Nachwuchs zu investieren. Für den deutschen Nachwuchs hat diese verheerende Konsequenzen. Früher schützten die Ausländerklauseln ihre Arbeitsplätze. Durch sie kam zwangsweise eine gewissen Anzahl von Nachwuchsspielern in die höchste Spielklasse. Mit dem Wegfall ist dieser Automatismus nicht mehr gegeben.
 Durch die beschriebenen Merkmale bekommen die jungen Spieler kaum noch die Chance, sich in den Eliteligen durchzusetzen. Dies macht sich dann bei der Nationalmannschaft bemerkbar. Es fehlt den Auswahlteams schlicht an qualifizierten Spielern, die international noch konkurrenzfähig sind. In den ersten zwei Spieltagen der Fußball-Saison 2003/04 standen beispielsweise nur 39 Prozent Deutsche in den Anfangsformationen. Zieht man die 14 Torhüter und die Profis ab, die erklärtermaßen nicht mehr für die Nationalmannschaft spielen wollten oder noch zu unerfahren waren, blieben gerade mal 40 Spieler über, die der Nationaltrainer für seine Mannschaft zur Auswahl hatte.
 Eine erschreckende Statistik! Folglich wird der Abstand zwischen den traditionellen Top-Teams im Fußball wie auch in anderen Sportarten immer kleiner.
 Die Spieler aus den kleinen Ländern sammeln ihre praktischen Erfahrungen in den großen Ligen und wenden ihr Können dann bei den Nationalmannschaften an. Arsène Wenger, ein französischer Fußballtrainer, drückte es so aus: "Ironischerweise verbessern die großen Länder mit viel Geld die Spieler aus kleinen Ländern mit wenig Geld. In den Nationalmannschaften geht dieser Schuß dann nach hinten los."
 Zusammenfassend läßt sich also sagen, daß der deutsche Nachwuchs immer weniger zum Einsatz kommt. Eine Ausnahme bildet lediglich das Eishockey, wo aufgrund einer wieder eingeführten Ausländerbeschränkung - die Verein dürfen nur zwölf Spieler unter Vertrag haben, davon nur elf einsetzen - die Deutschen-Quote von 32 Prozent nach Bosman auf mittlerweile 59 Prozent angestiegen ist.
 

B. 
Fazit

Mag sich mancher Sportfan bisweilen eine Wiedereinführung der Ausländerklauseln wünschen, so muß er sich doch damit abfinden, daß die Ausländerklauseln gegen EU-Recht verstoßen. Die Staatsbürger, die nicht durch die Arbeitnehmerfreizügigkeit geschützt werden, können ihr Recht auf freie Zulassung zum Ligasport vom Kartellrechtsverbot des Art. 81 EG herleiten. Das ist weder durch Deutschen-Quoten, noch durch ein Gentlement´s Agreement zu umgehen. Für den nationalen Nachwuchs bedeutet dies, daß Situationen geschaffen werden müssen, die einen Einsatz der jungen Sportler wieder attraktiv machen. Zu denken ist an eine ausgeprägte Nachwuchsförderung, die eng mit den Schulen kooperiert und somit konkurrenzfähige Sportler ausbildet oder an ein Entgegenkommen bei den Gehaltsforderungen. Für alle Widersacher hat Franz Beckenbauer die passende Antwort parat: "Wenn ein deutsches Talent sich nicht gegen einen Ausländer durchsetzt, ist es eh nichts wert."
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� Vgl. EuGH Slg. 1976, 1333 ff. = NJW 1976, 2068 L. - Donà.
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� Vgl. Streinz JuS 2000, 1015, 1016; Brechmann in: Calliess/Ruffert Art. 39 Rn. 51.


� Vgl. EuGH Slg. 1976, 1340 Rn. 17/18 - Donà.


� Vgl. Hobe/Tietje JuS 1996, 468, 489.


� Vgl. Brechmann in: Calliess/Ruffert Art. 39 Rn. 51.


� Vgl. BAG NJW 1973, 77; Pieroth/Schlink GR Rn. 181; Arens SpuRt 1996, 39, 43.


� Vgl. Brechmann in: Calliers/Ruffert Art. 39 Rn. 8.


� Vgl. Hobe EurR Rn. 273.


� Vgl. Brechmann in: Calliers/Ruffert Art. 39 Rn. 9; Randelzhofer/Forsthoff in: Grabitz/Hilf Bd. I Art. 39 Rn. 22.


� Vgl. Streinz JuS 2000, 1015, 1017; Fischer Spurt 1996, 34.


� Vgl. Randelzhofer/Forsthoff in: Grabitz/Hilf Bd. I Art. 39 Rn. 14.


� Vgl. Randelzhofer/Forsthoff in: Grabitz/Hilf Bd. I Art. 39 Rn. 11.


� Vgl. Brechmann in: Calliers/Ruffert Art. 39 Rn. 13.


� Vgl. Trommer Die Transferregelung S. 93; Hilf NJW 1984, 517, 520; Fischer, Spurt 1996, 34.


� Vgl. Scholz/Aulehner, SpuRt 1996, 44, 46 f.; Hilf/Pache NJW 1996, 1169, 1176.


� Vgl. Hilf/Pache NJW 1996, 1169, 1176.


� Vgl. Brechmann in: Calliers/Ruffert Art. 39 Rn. 9.


� Vgl. v. Bogdany in: Grabitz/Hilf Art. 2 Rn. 21.


� Vgl. EuGH Slg. 1976, 1333, 1340 Rn. 12/13 - Donà; Brechmann in: Calliers/Ruffert Art. 39 Rn. 14.


� Vgl. Scholz/Aulehner Spurt 1996, 44.
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� Vgl. Hobe/Tietje JuS 1996, 486, 488.


� Vgl. Schneider/Wunderlich in: Schwarze Art. 39 Rn. 33.


� Vgl. Brechmann in: Calliess/Ruffert Art. 39 Rn. 45.


� Vgl. EuGH Sgl. 1995, I-4921, 5074 Rn. 119 - Bosman.


� Vgl. Hobe/Tietje JuS 1996, 486, 489; Hilf/Pache NJW 1996, 1169, 1173.


� Vgl. EuGH Slg. 1995, I-4921, 5074 Rn. 120 - Bosman.


� Chapuisat (CH), Povlsen (Dän), Cesar (Bra), Zelic (Aus), vgl. Kicker Sonderheft 1994/95, 69.


� Papin (F), Sutter (CH), Jorginho (Bra), Valencia (Kol), vgl. Kicker Sonderheft 1994/95, 67.


� Vgl. Scholz/Aulehner SpuRt 1996, 44, 47.


� Vgl. Scheuer in: Lenz/Borchardt Art. 39 Rn. 74; Geiger Art. 39 Rn. 43.


� Vgl. Randelzhofer/Forsthoff in: Grabitz/Hilf Bd. I Art. 39 Rn. 209.


� Vgl. Randelzhofer/Forsthoff in: Grabitz/Hilf Bd. I Art. 39. Rn. 213.


� Vgl. Randelzhofer/Forsthoff in: Grabitz/Hilf Bd. I Art. 39. Rn. 210.
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� Vgl. Thöny SpuRt 1999, 177, 178 f.


� Vgl. Streinz Die Rspr. des EuGH nach dem Bosman-Urteil S. 39.


� Vgl. Unbekannter Verfasser, Historische Auswirkungen (besucht am 14.12.2004), <� HYPERLINK "http://de.wikipedia.org/wiki/Wunder_von_Bern" ��http://de.wikipedia.org/wiki/Wunder_von_Bern�>.


� Vgl. EuGH Slg. 1995, I-4921, 5076 Rn. 127 - Bosman; Slg. 2000, I-2549, 2613 Rn. 43 - Deliège.


� Vgl. EuGH Slg. 1995, I-4921, 5076 Rn. 128 - Bosman.


� Vgl. GA Lenz  Slg. 1995, I-4921, 4980 Rn. 142 - Bosman.


� Vgl. Fischer SpuRt 1996, 34, 37; Hilf NJW 1984, 517, 522.


� Vgl. Schroeder Sport und europäische Integration S. 199; Scholz/Aulehner SpuRt 1996, 44, 45.


� Vgl. EuGH Slg. 1995, I-4921, 5013 Rn. 214 - Bosman; Hilf NJW 1984, 517, 522.


� Vgl. EuGH Slg. 1995, I-4921, 4994 Rn. 172 - Bosman. 


� Vgl. GA Lenz Slg. 1995, I-4921, 4979 Rn. 141 - Bosman.


� Z.B. Okocha & Yeboah Anfang der 90er bei Eintracht Frankfurt, Lincoln & Ailton bei Schalke 04.


� Vgl. GA Lenz Slg. 1995, I-4921, 4980 Rn. 143 - Bosman.


� Vgl. EuGH Slg. 1995, I-4921, 5076 Rn. 131 - Bosman.


� Z.B. Erik Gerets (Belgien), Vfl Wolfsburg oder Greg Poss (USA) bei der Eishockey Nationalmannschaft. 


� Vgl. EuGH Slg. 1995, I-4921, 5077 Rn. 135 - Bosman; Scholz/Aulehner SpuRt 1996, 44, 46. 


� Vgl. Fischer Spurt 1996, 34, 37.


� Vgl. GA Lenz Slg. 1995, I-4921, 4983 Rn. 146 - Bosman.


� Vgl. Lotter/Muras, Deutsche sind die Exoten in der Bundesliga, "WamS" am 17.08.2003 (besucht am 17.10.2004), <� HYPERLINK "http://www.wams.de/data/2003/08/17/154668.html?s=1" ��http://www.wams.de/data/2003/08/17/154668.html?s=1�>.


� Vgl. EuGH Slg. 1995, I-4921, 5076 Rn. 133 - Bosman.


� Vgl. GA Lenz Slg. 1995, I-4921, 4982 Rn. 145 -Bosman.


� Vgl. Hilf NJW 1984, 517, 521.


� Z.B. standen die Fußballer bei den drei Weltmeisterschaften 1982-1990 jedesmal im Finale.


� Vgl. Riedl/Cachay Bosman-Urteil und Nachwuchsförderung S. 104. 


� Beispielsweise die junge Elf des VfB Stuttgart in der Saison 2003/04.


� Vgl. GA Lenz Slg. 1995, I-4921, 4983 Rn. 146 - Bosman.


� Vgl. Hilf/Pache NJW 1996, 1169, 1173.


� Vgl. Kreis/Schmid NZA 2003, 1013 f.


� Vgl. Holzke SpuRt 2004, 1, 4.


� Vgl. bzgl. des Inhalts der Abkommen Holzke SpuRt 2004, 1, 2 f.; Annex I.


� Vgl. Annex I.


� Vgl. Köbler JW EFTA.


� Ungarn, Polen, Slowakei, Tschechien, Lettland, Litauen, Estland, Slowenien.


� Ukraine, Moldawien, Kasachstan, Kirgisische Republik, Georgien, Usbekistan, Armenien, Aserbaidschan.


� Vgl. Holzke, SpuRt 2004, 1, 4.


� Vgl. Holzke, SpuRt 2004, 1, 4.


� Vgl. EuGH Slg. 2003 I-4135, 4160 ff. Rn. 9-21= SpuRt 2003, 153 ff. - Kolpak.


� Vgl. EuGH Slg. 2002, I-1049, 1082 Rn. 30 = NZA 2002, 377 ff. - Pokrzeptowicz-Meyer.


� Vgl. EuGH Slg. 2003, I-4135, 4164 ff. Rn. 26-30 - Kolpak.


� Vgl. Holzke SpuRt 2004, 1, 2.


� Vgl. BT-Drs. 13/6201, B-Lösung (besucht am 08.12.2004), <� HYPERLINK "http://dip.bundestag.de/btd/13/062/1306201.asc" ��http://dip.bundestag.de/btd/13/062/1306201.asc�>.


� Vgl. GA Stix-Hackl EuGH Rechtssache C-265/03 Rn. 14 ff. vom 11.01.2005 - Simutenkov.


� Vgl. GA Stix-Hackl EuGH Rechtssache C-265/03 Rn. 20 ff. vom 11.01.2005 - Simutenkov.


� Vgl. GA Stix-Hackl EuGH Rechtssache C-265/03 Rn. 28 ff. vom 11.01.2005 - Simutenkov.


� Vgl. Holzke, SpuRt 2004, 1, 3.


� Vgl. Holzke, SpuRt 2004, 1, 4 f.


� Vgl. EuGH Slg. 2003, I-4135, 4166 f., Rn. 31-37 - Kolpak.


� Vgl. Kreis/Schmid NZA 2003, 1013, 1016 f.


� Vgl. Holzke SpuRt 2004, 1, 5.


� Vgl. Holzke SpuRt 2004, 1, 5.


� Vgl. Kreis/Schmid NZA 2003, 1013, 1017.


� Vgl. GA Stix-Hackl EuGH Rechtssache C-265/03 Rn. 53 ff. vom 11.01.2005 - Simutenkov.


� Vgl. Holzke, SpuRt 2004, 1, 6.


� Vgl. EuGH Slg. 2003, I-4135, 4169, Rn. 42 - Kolpak.


� Vgl. Holzke SpuRt 2004, 1, 6.


� Vgl. EuGH Slg. 1995, I-4921, 5076 ff. Rn. 128-137 - Bosman.


� Vgl. Holoubek in: Schwarze Art. 12 Rn. 8, 11; Randelzhofer/Forsthoff, in: Grabitz/Hilf Art. 39 Rn. 232.


� Vgl. Weiß, SpuRt 1998, 97.


� Vgl. Weiß, SpuRt 1998, 97, 98.


� Vgl. EuG Urteil vom 30.09.2004 in der Rechtssache T-313/02 (Meca-Medina/Majcen) Rn. 42. 


� Vgl. EuG Urteil vom 30.09.2004 in der Rechtssache T-313/02 (Meca-Medina/Majcen) Rn. 45.


� Vgl. EuG Urteil vom 30.09.2004 in der Rechtssache T-313/02 (Meca-Medina/Majcen) Rn. 4.


� Vgl. Stockenhuber in: Grabitz/Hilf Bd. II Art. 81 Rn. 116.


� Vgl. Schröter/Thinam/Mederer Art. 81 Rn. 102.


� Vgl. Stockenhuber in: Grabitz/Hilf Bd. II Art. 81 Rn. 106.


� Vgl. Schröter/Thinam/Mederer Art. 81 Rn. 65.


� Vgl. Stockenhuber in: Grabitz/Hilf Bd. II Art. 81 Rn. 57; Geiger Art. 81 Rn. 6, 8. 


� Vgl. Hilf/Pache NJW 1996, 1169, 1176; Weiß SpuRt 1998, 97, 98.


� Vgl. Amtsblatt EG 1992 L 326/31, 36 Rn. 47, 53.


� Vgl. Geiger Art. 81, Rn. 18. 


� Vgl. Geiger Art. 81, Rn. 19. 


� Vgl. Schröter/Thinam/Mederer Art. 81 Rn. 83.


� Vgl. Hilf/Pache NJW 1996, 1169, 1176; Weiß SpuRt 1998, 97, 98.


� Vgl. Schröter/Thinam/Mederer Art. 81 Rn. 324.


� Vgl. Weiß SpuRt 1998, 97, 100; Hilf/Pache NJW 1996, 1169, 1176.


� Vgl. Grill in: Lenz/Borchardt Art. 82, Rn. 10; Weiß SpuRt 1998, 97, 101.h


� Vgl. GA Lenz Slg. 1995, I-5038, Rn. 285, 286 -Bosman.


� Vgl. Hilf, NJW 1984, 517 f.


� Vgl. Riedl/Cachay Bosman-Urteil und Nachwuchsförderung, S. 95; Annex II.


� Vgl. Sports-union-Meldung (besucht am 05.12.2004), < � HYPERLINK "http://www.sports-union.de/news_article.php?news_id=204" ��http://www.sports-union.de/news_article.php?news_id=204� >.


� Vgl. Riedl/Cachay Bosman-Urteil und Nachwuchsförderung S. 107 f.


� Vgl. Riedl/Cachay Bosman-Urteil und Nachwuchsförderung S. 104.


� Vgl. Riedl/Cachay Bosman-Urteil und Nachwuchsförderung S. 42.


� Vgl. Bossmann, So geht es nicht weiter, "Die Welt" am 21.08.2003 (besucht am 17.10.2004), <� HYPERLINK "http://www.welt.de/data/2003/08/21/157111.html" ��http://www.welt.de/data/2003/08/21/157111.html�>. 


� Das EM-Finale 2004 bestritten mit Portugal und Griechenland zwei Teams, die bis dahin noch nie im Finale eines großen Turniers standen und beide eine hohe Anzahl sogenannter Legionäre in ihren Reihen hatten.


� Vgl. Hart, Der Aufstand der Kleinen (besucht am 17.10.2004), <http://de.euro.2004.com/Features/Kind=2048/newsId=205875.html>.


� Vgl. sports-union_Meldung (besucht am 05.12.2004), < � HYPERLINK "http://www.sports-union.de/archiv_article.php?news_id=194" ��http://www.sports-union.de/archiv_article.php?news_id=194� >.


� Vgl. Bossmann, So geht es nicht weiter, "Die Welt" vom 21.08.2003 (besucht am 17.10.2004), <� HYPERLINK "http://www.welt.de/data/2003/08/21/157111.html" ��http://www.welt.de/data/2003/08/21/157111.html�>.
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